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GrundsäEe

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens ,,Zurück ins
Spiel". Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwen-
digen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen fur Personen im Publikumsbe-
reich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in Zonen
eingeteilt. Genauere lnhalte werden unter Punkt 4 erläutert. Ausgenommen vom Konzept sind sämliche
sonstigen Bereiche im lnnenbereich von Gebäuden, gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen zur
Sportplatzpflege und Sporthallen. Hierfür können weitere Hygienekonzepte noürendig sein.

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine An-
steckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten
Hygienemaßnahmen sehr gering ist.
Zusammengefasst bedeutet das, dass der Sport in seinem Trainings- und Wettkampfbetrieb im Breiten-
und Freizeitsport nunmehr eine weitgehende Öffnung erfährt. Dies gitt jedoch nicht für den gemeinsamen
Aufenthalt vor und nach dem Sport im öffentlichen Raum. Darauf iit ausdrücklich zu achten. Hier gelten
die allgemeinen Abstandsregeln.
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1. Allqemeine Hvqieneregeln

r Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter Abstand bzw. 3 m2) in allen Be-
reichen außerhalb des Spielfelds. Bei nicht vermeidbaren Ansprachen in geschlossenen Räumen
ist auf die Wahrung derAbstandsregeln und Tragen eines Mund-Nase-schutzes zu achten.. ln Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.o Körperliche Begrüßungsrituale (2.8. HändedrucUUmarmungen) sind zu unterlassen.. Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).r lntensives Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mind. 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren
der Hände vor und direK nach der Trainingseinheit oder dem Spiel. Beim Spiel möglichst auch in
der Halbzeit.

r unterlassen von spucken und von Naseputzen auf dem spielfeld.r Die Spieler*innen tragen bei Wettkampf und Training ausschließlich ihre persönliche Ausstattung.
Fttr die Spiele wird empfohlen, jedem/jeder Spieler"in ein TrikoVHose/Stutzen zum persönlichen
Gebrauch und selbstständiger Reinigung zu überlassen. lst dies nicht möglich, sind die Tri-
kots/Hose/Stutzen von einem Betreuer nach Reinigung der Hände auszugeben und nach dem
TraininglSpiel unter anschließender intensiver Reinigung der Hände einzusamrneln und bei min-
destens 60 Grad zu waschen und hygienisch aufzubewahren.. lm Training wird darauf verzichtet, Markierungshemden zu verteilen und diese hinterher wieder
einzusammeln und beim nächsten Training wieder neu zu verteilen. Jeder Spieler nutzt sein eige-
nes Markierungshemd, wäscht es nach jedem Gebrauch. lst das nicht möglich, werden keine Mar-
kierungshemden genutzt.

o Die benutzten Trainingsmaterialien werden nach der Benutzung mit Wasser und Seife gereinigt.

a Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist frlr alle Beteiligten nur möglich bei symptom-
freiem Gesundheitszustand.
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese
gar nicht betreten. Solche Symptome sind:

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome beianderen Personen im eigenen Haushalt

vorliegen.
Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. Die
betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen.
Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.

a

3. Orsanisatorisches

r Alle Regelungen unterliegen den lokalgültigen Verordnungen und Vorgaben.o Ansprechpartnern für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und
Spielbetriebs sind für den Bereich Seniorenfußball Herr Andreas Schmitt, für die Jugendfußballab-
teilung Herr Felix Rösler und für den Bereich Vereinsheim und Gastronomie Her Harald Nau.o Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins FSV 1g21
Schröck e.V. und der Sportstäüe am Elisabethbrunnen, 35043 Marburg erstellt.. Die Sportstäüe ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten, vor allem im Ein-
ga ngsbereich des Sportgeländes, ausgestattet.

. Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maß-
nahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. Die Einweisung wird entsprechend doku-
mentiert.
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Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trai-
nings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert.
Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auih tur dü Gastvereine,
Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger"innen.
Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die Hygi-
eneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt der Aushang ääs
Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich.
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der
Zutritt vennrehrt bzw. sie werden der §portstätte venriesen.

Die Sportstätte wird in dreiZonen eingeteilt:

Zone l,,lnnenraumlSpielfeld"
o In Zone 1(Spielfeld Kunstrasenplatz, innerhalb der Spielfeldumrandung (Banden)) befinden sich

nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Spieler*innen
o Trainefinnen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*inftirHygienekonzept
o Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)

r Die Zone l wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen,o Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend Wegefüh-
rungsmarkierungen genutzt.

o Medienvertretefinnen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen (2.8. Foto-
grafinnen), wird dieser nur nach vorherigerAnmeldung und unter Einhaltung des Mindestabstan-
des gewährt.

Zone 2,,Umkleidebereiche"
o ln Zone2 (Umkleidebereiche) haben nurfolgende Personengruppen Zutritt:

o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Die Ansprechpartner für das Hygienekonzept Andreas Schmitt und Felix Rösler.. Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung (1,5 Meter Abstand bzw. 3 mz) oder

Tragen von M und-Nase-Schutz.
. ln den umkleiden wird auf eine ständige Durchlüfiung geachtet.
e Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen un-

terschiedlichen Teams vorgesehen.
e Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeilicher

VersetzunglTrennung.
. Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum be-

schränkt.
c Zur Einhaltung der Abstandsregelungen sind die 4 zur Verfügung stehenden Umkleidekabinen (2

im UG, 2 im EG) zu nutzen.
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Zone 3,,Publikumsbereich (im Außenbereich).,
o Die Zone 3,,Publikumsbereich (im Außenbereich)" bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte,

welche freizugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) sind.o Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über den offiziellen Eingang. Die anwesende
Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt.o Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden ausschließlich
zur ErmÖglichung der Nachverfolgung von lnfektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstal-
ter erfasst; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung ge-
schützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vozuhalten und auf Anfor-
derung an die§e zu tlbermitteln sowie unverzilglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutz-
konform zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Daten-
schutz-Grundverordnung zur lnformationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezoge-
nen Daten finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über diese Be-
schränkungen informiert.

o Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung (,schleusenlösung") von Eingang und Ausgang
der Sportstätte.

. Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden Berei-
chen auf-/angebracht:

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen
o Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage
o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb

o Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutä.

Verei nsheim/Gastronom iebetrieb
Bei Nutzung des Vereinsheimes bzw. Gastronomiebetrieb ist sicherzustellen dass
o ein Mindestabstand von 1,5 Metern anrischen Personen, eusgenommen den Angehörigen des ei-

genen und eines weiteren Hausstandes oder einer Gruppe von maximalzehn Personen, eingehal-
ten werden kann.

. an einem Tisch nur die Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes oder einer
Gruppe von maximalzehn Personen sitzen,

o Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfol-
gung von lnfektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber erfasst werden; dies gilt
nicht, wenn die Kontaktdaten im Rahmen eines Heimspieles bereits am Eingang zum Sportgelände
erfasst worden sind.

o Servicekräfte eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen; die MNB-Pflicht gilt nicht in Bereichen, in de-
nen ausschließlich das Personal Zutritt hat und anderweitige SchuEmaßnahmen, insbesondere
Trennvonichtungen, getroffen werden,

r keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung, beispielsweise Salz- und Zuckerstreuer oder pfef-
fermühlen, bereitgestellt werden,

. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden,r Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfotgen.

Grundsätze
I Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen

und Regelungen des Hygienekonzepts.
o Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der §portstätte ist Folge zu leisten.c Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaf-

ten vermieden wird. Hiezu sind Puffezeiten für die wechsel eingeplant.
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o Alle Spieler"innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme
am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.

o Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit unter Wahrung der
datenschutzrechtlichen Grundlagen.

Abläufe/Organisation vor Ort
Ankunft und Abfahrt
o Beider Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen eines Mund-Nasen-schutzes empfoh-

len. Wenn möglich sollte eine individuelle Anreise erfolgen.
. BeiAnreise mit ÖPNV ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
r Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.

Auf dem Spielfeld
o Alle Trainings- und Spielformen können mit Vollkontakt durchgefilhrt werden.
o Kindermannschafien (Bambini bis einschließlich E-Jugend) trainieren weiterhin in kleineren Grup-

pen mit ausreichend Betreuungspersonal.

Auf dem Sportgelände
r Die Nutzung des Sportgeländes erfolgt ausschließlich, wenn vorher ein eigenes Training geplant

wu rde. Auf kurzfristige, sponta ne Trainingsein heiten wird verz i chtet.
o Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 möglich.
o Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.
. Beider Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.
r Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen sowie Gastronomiebereichen unter-

liegt den jeweils lokal gültigen Verordnungen (s.o.).

Abläufe/Organisation vor Ort
Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten Eingang, das
Verlassen des Geländes erfolgt ausschließlich über den gekennzeichneten Ausgang. Die maximal
zulässige Teilnehmezahl (Zuschauer, Spieler, Offizielle) wird durch geeignete Kontrollen nicht über-
schritten.

Anreise der Teams und §chiedsrichter zum Sportgelände
r Anreise derTeams mit mehreren Fahaeugen wird empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit

möglich minimiert werden. lnsbesondere beiAnreise in Mannschaftsbussen/-transportern sind die
geltenden Abstandsregelungen (1,5 MeterAbstand bzw. 3 m2) und Hygienevorgaben zu beachten.r Die Anreise der Schiedsrichter mit Team kann unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrege-
lungen in einem Auto erfolgen.

o Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind einzuhalten.

Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
o Die Abstandsregel (1,5 m MeterAbstand bzw. 3 m2) ist einzuhalten.
o Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf.o Abstandsmarkierungen in den Kabinen erleichtem das Einhalten des Mindestabstandes.c Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen in wechselnden Gruppen. Alternativ

trägt jeder in der Kabine anwesende Spieler, Trainer oder Vereinsverantwortliche einen Mund-
Nasen-Schutz.

Seite 5

6. Spielbetrieb



. Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach Möglichkeit im Freien
durchgeführt.

o Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.
. Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und Kontaktflächen desin-

fiziert.
e ln den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.

Dusc henlSan itärbereich
o Die Abstandsregel (1,5 Meter Abstand bzw. 3 m2) ist einzuhalten, wenn keine geeigneten Abtren-

nungen vorhanden sind.
o Bei von mehreren Teams genutzten Duschräumen erfolgt die Nutzung wechselweise mit ausrei-

chend Zeit zur Durchlüfiung.
o Die Empfehlungen des Robert-Koch-lnstituts werden eingehalten.
r Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.

Spielbericht
r Nach Möglichkeit soll der Spielberieht von den Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern

auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte des Heimvereins ge-
nutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren.

. Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind diese vor und nach der Nut-
zung zu reinigen. Zudem ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe derjeweiligen Person
eine Handdesinfektion möglich ist.

o Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der TeamoffiziellenlBetreuer pro
Team sollte die Anzahl 5 nicht überschreiten.

o Auf Auswechselkärtchen wird grundsätzlich verzichtet.

Aufuiärmen
o Das Aufirärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem der Mindestab-

stand von 1.5 m zu Zuschauern und anderen Personen gewährleistet ist.

A uerüstu n gs-Kontrolle
r Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich.
r Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom Schiedsrichter (Schieds-

richterassistent) ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Einlaufen der Teams
o Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften
o Kein,,Handshake"
o Keine Escort-Kids
r Keine Maskottchen
r Keine Team-Fotos
o Keine Eröffnungsinszenierung

Trai nerbänke/Technische Zone
o Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in der

Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.
o Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Es

werden wenn möglich unterstützende Markierungen angebracht.
o Die Ersatzbank ist in einem Mindestabstand zu den Zuschauern aufgestellt oder der Bereich da-

hinter ist für Zuschauer gesperrt.
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